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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Das Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 41.2 „Bau von Gebäuden“, 42.1 

den Baubetrieben von höchstens 15 000 Unternehmen des Bauhauptgewer-
bes sowie bei Baubetrieben der anderen Unternehmen – jeweils ohne aus

sätzlich werden  hierbei alle Betriebe des Bauhauptgewerbes von Unternehmen 

bung dient der kurzfristigen Beurteilung der konjunk turellen Lage dieses 

Landesregierung, der Bau- und Handwerksverbände, den Kammern sowie auch 

in der Sie betreffenden Branche, von Nutzen sein.

stabe e) D S-G V O.

Prod Gew Stat G.

-

-
len, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

finden Sie unter  https://www.gesetze-im-internet.de/.

Union unter  .
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-

-

vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die 

-
halten werden.

 –

nicht wahrheits gemäß erteilt,
 –

 –
nutzt. 

geahndet  werden.

 
 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 

 –

sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 

 –

 
 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 

-

 ausweisen.
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onseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt werden. 

ten  Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisa-
torisch und personell getrennt sein.

1. 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der 

anteile der größten Unter nehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder 

erhalten.

 wer den, können
 –
 –
 –
 –

wider sprechen.

geltend gemacht werden.



AB 2025Seite 4

 
 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

Beachten Sie folgende Hinweise:

eingetretenen  betrieblichen Entwicklung nach bestem  Wissen zu schätzen und 

Bei nachträglichen Berichtigungen einer Quartalsmeldung ist das Vierteljahr 

durch vorgenommen  werden, dass der Differenzbetrag mit dem Ergebnis 
eines  späteren Quartals saldiert wird.

-

-

hauptge werblichen  von Unternehmen des Bauhauptgewerbes und 

des Landes, in dem der Betrieb liegt.

Erfasst und nachgewiesen werden im Einzelnen:
 – Einbetriebsunternehmen (das sind Unternehmen, die nur aus  
 örtlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes

 –
 Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des Bauhauptgewerbes gehören

 – örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unter nehmen 

 – örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Bauhaupt-
gewerbes
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 –

Schwerpunkt im  Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, 
 werden sie im Bergbau und im  Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe 
 erfasst

 –
 – -

 – reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse 

-
sing,  erbringen

Erhoben werden nur die im Baugewerbe tätigen Bereiche der Betriebe mit 
 ihrer  inländischen Bautätigkeit.

  
Die  um Doppelzählungen zu 
 vermeiden.


